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Zusammenfassung: Das Memorandum über Sicherheits-
zusagen für die Ukraine, das im Dezember 1994 auf dem
KSZE-Gipfeltreffen inBudapestunterzeichnetwurde, schuf
eine Verbindung zwischen dem Nuklearen Nichtver-
breitungsvertrag (NVV) von 1968 sowie der ukrainischen
politischen Souveränität und territorialen Integrität. Kiew
hatte sich erst dann bereit erklärt, sein damals in der Welt
drittgrößtes Atomwaffenarsenal abzubauen, nachdem die
Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland, als die
Depositarstaaten des NVV, im Budapester Memorandum
sowie Frankreich und China in separaten Regierungsde-
klarationen der Ukraine ihren Respekt für ihre Unab-
hängigkeit undGrenzenversichert hatten.Dies ist einer der
Gründe, weshalb mögliche Pläne der Trump-Administra-
tion für einen Neustart der Beziehungen zum Kreml weder
eine explizite noch implizite Aufweichung der US-ameri-
kanischenPosition gegenüber der fortgesetzten russischen
Bekämpfung des ukrainischen Staates einschließen sollte.
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Abstract: The Memorandum on Security Assurances for
Ukraine, signed at the December 1994 CSCE summit in Bu-
dapest, created a link between the 1968 Treaty on Nuclear
Non-Proliferation (NPT) and Ukrainian political sover-
eignty as well as territorial integrity. Kyiv only agreed to
dismantle the worldʼs then third largest atomic weapons
arsenal after the United States, United Kingdom and Rus-
sian Federation, as the NPTʼs depositary states, in the Bu-
dapest Memorandum, and France as well as China in se-

parate governmental declarations assured Ukraine of their
respect forher independenceandborders. That is oneof the
reasons why the new Trump administrationʼs possible
plans for a resetwith theKremlin should includeneither an
explicit noran implicit softeningofWashingtonʼs stanceon
Russiaʼs ongoing assault against the Ukrainian state.
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1 Einleitung

Wird das neue außenpolitische Team von Präsident Do-
nald Trump die Haltung der USA gegenüber Russland und
der Ukraine revidieren? Falls die neue Regierung in Wa-
shington tatsächlich versuchen sollte, die amerikanische
Osteuropa-Politik neu auszurichten, könnte dies gra-
vierende Auswirkungen auf die Tragfähigkeit des der-
zeitigen internationalen Regimes zur Verhinderung der
Verbreitung von Kernwaffen haben. Nach dem Zerfall der
Sowjetunion wurde die territoriale Integrität der Ukraine
engmit demAtomwaffensperrvertrag von 1968 verbunden
– eines der weitreichendsten Rüstungskontrollab-
kommen, das je unterzeichnet wurde und demdiemeisten
Staaten der Welt beigetreten sind.

Zwar gibt es inzwischen eine Fülle von Signalen aus
Washington, die darauf hindeuten, dass die Vereinigten
Staaten zumindest ihre Rhetorik gegenüber Russland nicht
ändern werden. So sagte etwa die neu ernannte US-Bot-
schafterin Nikki Haley bei den Vereinten Nationen am
2. Februar 2017 auf einer (infolge erneuter Eskalation der
Kämpfe im Donezbecken) von der Ukraine beantragten Sit-
zung des UN-Sicherheitsrats: „Die Vereinigten Staaten ste-
hen an der Seite des ukrainischen Volkes, das seit mittler-
weile fast drei Jahren unter russischer Besatzung und
militärischer Intervention leidet.“1 Sie versicherte der Staa-
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tengemeinschaft auch, dass die Sanktionen, die die USA
nach der Annektierung der Krim gegen Russland verhängt
hatten,solange inKraftbleibenwerden,bisdieHalbinselan
dieUkraine zurückgegeben ist.AndereVertreter der Trump-
Administration und Republikanischen Partei haben in
ähnlicherWeise ihreUnterstützung fürdieUkraineund ihre
Kritik an Russland zum Ausdruck gebracht. Solche Aus-
sagen sind eine Erleichterung für all diejenigen, die nach
dem Sieg Trumps befürchteten, der Wunsch des neuen
Präsidenten und einiger seiner Berater, ein partner-
schaftlichesVerhältniszuRusslandaufzubauen,könntezur
Folge haben, dass die neue US-Regierung die russische Uk-
raine-Politik stillschweigend akzeptieren könnte.

Allerdings bleibt weiterhin unklar, inwieweit etwa
Botschafterin Haley in ihren zitierten Ausführungen tat-
sächlich die Präferenzen der Trump-Administration wie-
dergibt oder ob sie beziehungsweise das State Department
zunächst einfach der Linie ihrer Vorgängerin Samantha
Power folgte. Auch bei ähnlichen Aussagen anderer US-
amerikanischer offizieller Repräsentanten stellt sich die
Frage, ob sie letztlich repräsentativ für die langfristige
Strategie der neuen Washingtoner Mannschaft sein wer-
den. Die künftige Russland-Politik Trumps bleibt somit
von Zweifeln geprägt, die etwa von Enthüllungen über
Versprechungen, die der zurückgetretene erste Nationale
Sicherheitsberater des neuen Präsidenten, Michael Flynn,
gegenüber Russland im Vorfeld der Wahlen offenbar ge-
macht hat, genährt werden. Sollte die neue US-Regierung,
wie von Trump im Wahlkampf mehrfach angekündigt,
tatsächlich eine Annäherung zwischen den USA und
Russland in die Wege leiten, würde es für Washington
schwierig werden, die derzeitigen US-Sanktionen gegen
Moskau voll aufrecht zu erhalten beziehungsweise im
Falle weiterer russischer Eskalationen in der Ukraine
konsequent auszuweiten. Sollte daraufhin gar der der-
zeitige westliche Konsens in Bezug auf Russland schwin-
den, müsste sich die Ukraine womöglich mit ihren Ge-
bietsverlusten auf Dauer abfinden. Der Kreml würde für
die Hartnäckigkeit, mit der er seine territoriale Expan-
sionspolitik verfolgt hat, belohnt werden. Dies hätte
weitreichende Konsequenzen nicht nur für die politische
Kräftebalance, Stimmung und Stabilität in Osteuropa,
sondern auch für die globale Sicherheitsordnung.

2 Washington undMoskau nach der
Ukrainekrise

Moskaus unerwartete Annexion der ukrainischen Halb-
inselKrim imMärz2014hatdenBeziehungenzwischenden

USA und Russland einen schweren Schlag versetzt. Das
Verhältnis verschlechterte sich weiter, als der Kreml einen
bewaffneten Konflikt im Donezbecken zu schüren begann,
in Syrien aufseiten des Regimes von Bashar al-Assad mili-
tärisch intervenierte und sich zuletzt in die US-Präsident-
schaftswahlen einmischte. Die daraus erwachsenen Span-
nungen zwischen den beiden größten Atommächten der
Welt sind Grund zu großer Sorge, und eine Entspannung
wäre nur zu begrüßen. Trump hat außenpolitische Fehl-
entscheidungen seines Amtsvorgängers für die Spannun-
gen verantwortlich gemacht und den Wunsch zum Aus-
druck gebracht, einen neuenWegder Zusammenarbeitmit
Russlands Präsident Wladimir Putin zu finden. Einige
Schlüsselpersonen in Trumps neu ernanntem Kabinett
scheinen ebenfalls Pläne für eine solche Annäherung zu
hegen. EineweitgehendeNormalisierung der Beziehungen
zu Russland würde es jedoch womöglich erfordern, dass
Washington vor den völkerrechtswidrigen russischen ter-
ritorialen Veränderungen, die Putin seit seinem Machtan-
tritt im Jahr 2000 im postsowjetischen Raum fortgesetzt
oder vorgenommen hat, mehr oderminder stark die Augen
verschließt. Es könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass
die US-Regierung die fortlaufende Destabilisierung der
Ukraine durch eine Vielzahl militärischer und nicht-mili-
tärischer Maßnahmen des Kremls ignorieren, herunter-
spielen und/oder tolerierenmüsste.

Insbesondere würde ein wirklicher Neustart der Be-
ziehungen zwischen Russland und den USA implizieren,
dass zumindest einige der Sanktionen, die die USA auf-
grund von Putins Völkerrechtsverletzungen seit 2014 ge-
gen Russland verhängt haben, aufgehoben beziehungs-
weise bei weiteren Provokationen Moskaus in der Ukraine
nicht oder nicht hinreichend ausgeweitet werden. Präsi-
dent Trump, so ist der Verdacht, betrachtet die territoriale
Integrität der Ukraine womöglich als ein unzulänglich
wichtiges Hindernis für eine Verbesserung der Beziehun-
gen zu Putin: „Ist die Ukraine wirklich solchen Einsatz des
Westens wert?“ – so denken vermutlich etliche Politiker,
Diplomaten und Berater auf beiden Seiten des Atlantiks.
Sollten Präsident Trump und seine außenpolitischen Be-
rater, wie Henry Kissinger, tatsächlich eine substantielle
Annäherung an Russland in Erwägung ziehen, könnte
dies gar – wie sich zeitweise andeutete – auf eine neue
Aufteilung von Einflusssphären à la Jalta hinauslaufen.

In diesem Fall muss daran erinnert werden, dass sich
die USA nach dem Zusammenbruch der UdSSR dazu ver-
pflichtet hatten, die Souveränität und territoriale Integrität
der Ukraine konsequent zu achten und aktiv zu unter-
stützen. Vor mehr als zwanzig Jahren gabWashington ein-
deutige schriftliche Sicherheitszusagen an Kiew im Zu-
sammenhangmit dessenVerzicht auf jene Kernwaffen, die
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der junge ukrainische Staat von der Sowjetunion geerbt
hatte. Die damaligen US-amerikanischen Versprechungen
sind mehr als belanglose Plattitüden und stellen heute ei-
nen integralenBestandteil des internationalenRegimeszur
Nichtverbreitung von Kernwaffen dar.

3 Das Kernwaffenerbe der Ukraine
und das Budapester
Memorandum

Auf dem Budapester Gipfel der Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (heute: OSZE) im Jahre
1994 unterzeichneten die USA, Großbritannien, Russland
und die Ukraine in Verbindung mit dem Beitritt der Uk-
raine zumAtomwaffensperrvertrag einMemorandum über
Sicherheitszusagen.2 Im Budapester Memorandum, wie
das Dokument seither genannt wird, verpflichteten sich
die drei Depositarstaaten des Atomwaffensperrvertrags,
die politische Unabhängigkeit und bestehenden Grenzen
der Ukraine zu achten und sich der Anwendung militär-
ischer Gewalt sowie der Ausübung politischen und öko-
nomischen Drucks gegen sie zu enthalten.3 China und
Frankreich, die anderen beiden im Atomwaffensperrver-
trag anerkannten offiziellen Nuklearmächte, gaben in se-
paraten regierungsamtlichen Erklärungen ähnliche
Statements ab.4

Das Budapester Memorandum ist zweifellos ein un-
vollkommenes völkerrechtliches Dokument. Es war Er-
gebnis von Verhandlungen zwischen Parteien mit ver-
schiedenen nationalen Interessen und internationalen
Machtpositionen. Auch ist das Schriftstück lediglich eine
diplomatische Absichtserklärung, in der politische
Selbstverpflichtungen schriftlich festgehalten wurden.
Das Memorandum ist kein verbindlicher internationaler
und ratifizierter Vertrag – eine Tatsache, auf die Dutzende
russische und prorussische Kommentatoren seit 2014 im-
mer wieder verwiesen haben. Auch enthält das Budapes-
ter Memorandum keine Bestimmungen über Sanktionen
für den Fall eines Verstoßes. Die vier Parteien des Memo-
randums erklären lediglich, sich miteinander beraten zu
wollen, falls eine Situation eintritt, die die erklärten Ver-

pflichtungen der Signatarstaaten bezüglich der Souverä-
nität, Integrität und Sicherheit der Ukraine verletzt. Je-
doch deuten die Vorgeschichte des Memorandums, der
Hergang der nuklearen Abrüstung der postsowjetischen
Ukraine und die Unterschriften der drei Depositarstaaten
des Atomwaffensperrvertrags von 1994 darauf hin, dass es
mit dem Budapester Memorandum mehr auf sich hat, als
sich aus seinem bloßen Wortlaut ableiten lässt.5

Das Memorandum war der entscheidende Teil einer
umfassenderen Übereinkunft zwischen den Großmächten
und Kiew, wonach sich die Ukraine bereit erklärte, als
Gegenleistung für politische, wirtschaftliche und techni-
sche Hilfe aus dem Westen vollständig auf das damals
drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt sowie auf seine
Kapazität zur Nuklearwaffenproduktion zu verzichten. Als
die Ukraine im Jahr 1991 als unabhängiger Staat entstand,
erbte sie eine Vielzahl von Kernwaffen, darunter 176 in-
terkontinentale ballistische Raketen und 44 strategische
Bomber, die insgesamt mit rund 2.000 Nuklear-
sprengköpfen bestückt waren, sowie über ca. 2.600 takti-
sche Kernwaffen. All dies entsprach summa summarum
etwa 15 Prozent des früheren sowjetischen Kern-
waffenarsenals.6 Außerdem besaß die Ukraine eine
beachtliche militärisch-industrielle Infrastruktur, darun-
ter Kernforschungsreaktoren, die weltweit größte Fabrik
für Interkontinentalraketen, Anlagen zur Herstellung von
Zielerfassungs- und Feuerleitsystemen sowie Uranberg-
werke. Obwohl die operative Kontrolle der ukrainischen
strategischen Waffensysteme in Moskau verblieben war,
verfügte die Ukraine damit über ein vollständiges „Star-
terpaket“ zur Umwandlung in einen vollwertigen Kern-
waffenstaat sowie über ausreichendes technologisches
undwissenschaftliches Potenzial, um sich gegebenenfalls
die Kontrolle über einen signifikanten Teil ihrer Kern-
waffen zu verschaffen und zumindest einige dieser
Sprengköpfe sowie Trägersysteme voll einsatzfähig zu
machen.7

Trotzdem (oder vielleicht gerade weil) die Ukraine
dem Status einer vollwertigen Atommacht derart nahe
war, wollte sie nach dem Zerfall der UdSSR zunächst auf
alle Massenvernichtungswaffen auf ihrem Territorium

2 Ausführlichere Informationen dazu bei: Budjeryn 2014.
3 Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukrai-
neʼs Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of NuclearWea-
pons, 5. Dezember 1994, Text in: Krause/Magiera-Krause 1998, 221.
4 Die Texte der Regierungserklärungen Chinas und Frankreichs fin-
den sich in den jeweiligen Abschnitten hier: www.exportlawblog.
com/docs/security_assurances.pdf.

5 Vgl. Rice/Rice/Hall 2015.
6 Anfang 1992 erfasste das U.S. Natural Resources Defense Council
eine etwas niedrigere Zahl von 4.025 nuklearen Einheiten auf ukrai-
nischem Territorium unmittelbar nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Vgl.: Norris 1992, S. 25. Unsere höheren Zahlen basieren auf aktuelle-
ren Angaben. Vgl. auch: Potter 1995, Pifer 2011.
7 Zu der Frage, ob es der Ukraine möglich gewesen wäre, sich die
operative Kontrolle über das Atomwaffenarsenal, das sie geerbt hat-
te, zu sichern, vgl.: Kincade 1993, Budjeryn 2016.
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verzichten und ein neutraler Staat werden.8 Fünf Jahre vor
Erlangung ihrer Unabhängigkeit hatte die damalige Sow-
jetrepublik die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl er-
lebt – eine Erfahrung, die ein wesentlicher Grund dafür
war, dass die Ukrainer ursprünglich wenig Interesse an
ihrem geerbten sowjetischen Atomwaffenarsenal zeigten.
Die ukrainische Regierungwar daher zunächst bereit, sich
ihrer Tausenden von Atomsprengköpfe, -granaten und
-minen bedingungslos und so schnell wie möglich zu
entledigen. Überdies empfand man die sowjetischen
Kernwaffen mit ihren in Moskau zentralisierten Kom-
mando- und Steuerungssystemen als ein Band, das die
Ukraine an Russland fesselte, während Kiew seine Unab-
hängigkeit vom Kreml festigen wollte.

Im Laufe der Monate nach der offiziellen Auflösung
der Sowjetunion im Dezember 1991 begann die ukraini-
sche Staatsführung im Lichte erster Erfahrungen mit dem
neuen russischen Staat allerdings ihr nukleares Erbe nu-
ancierter zu betrachten.9 So behinderte das militärische
Establishment der neuen Russischen Föderation trotz der
offiziellen und einvernehmlichen Trennung der beiden
Länder die Aufstellung unabhängiger ukrainischer
Streitkräfte – eine zentrale hoheitliche Kompetenz eines
souveränen Staates. Die ukrainische Führung hielt eigene
Streitkräfte für unerlässlich, um die neugewonnene
Unabhängigkeit zu sichern. Das russische Verteidigungs-
ministerium dagegen bemühte sich darum, gemeinsame
militärisch-strategische Institutionen im postsowjeti-
schen Raum zu erhalten.

Gleichzeitig begannen russische Politiker Gebietsan-
sprüche anzumelden, die offenkundig von dem im De-
zember 1991 ratifizierten dreiseitigen Belowescher Ab-
kommen zur Auflösung der UdSSR abwichen. In ihm hatte
Moskau die Souveränität der Ukraine sowie deren Gren-
zen ohne Einschränkungen anerkannt. Dennoch verab-
schiedete das russische Parlament im Mai 1992 – in ma-
nifestem Widerspruch zu seiner Ratifikation des Belowe-
scher Abkommens nur wenige Monate zuvor – eine
Resolution, die jenes sowjetische Gesetz für nichtig er-
klärte, welches 1954 die Überführung der Krim von der
Russischen Sowjetrepublik an die Ukrainische Sowjetre-

publik verfügt hatte.10 Im Juli 1993 erkannte der Oberste
Sowjet der Russischen Föderation darüber hinaus offiziell
die Stadt Sewastopol auf der Krim, wo sich eine große
russische Militärbasis und ein bedeutender Marinestütz-
punkt befinden, als eigenes Hoheitsgebiet an.11 Auch un-
terstützte Moskau zu dieser Zeit immer offener separa-
tistische Bewegungen in den georgischen Regionen und
selbsternannten Republiken Südossetien und Abchasien
sowie im zur Republik Moldau gehörenden Gebiet Trans-
nistrien militärisch, ökonomisch und politisch.

Die geopolitischen Umstände der beginnenden Ent-
nuklearisierung der Ukraine änderten sich infolge dieser
und anderer Entwicklungen. Kiews bilaterale Beziehun-
gen zu Moskau und sein Vertrauen in die künftige Au-
ßenpolitik der jungen Russischen Föderation ver-
schlechterten sich zusehends. Dies veranlasste führende
ukrainische Politiker, Diplomaten und Experten dazu,
ihre anfängliche Bereitschaft zu einer bedingungslosen
nuklearen Abrüstung zu überdenken. Die verschiedenen
unerwarteten Aktionen und Deklarationen des gerade
entstandenen postsowjetischen russischen Staates riefen
bei außenpolitischen Entscheidungsträgern in Kiew die
Sorge hervor, dass Moskau in der Zukunft zu einer mili-
tärischen Bedrohung für die Ukraine werden könnte.

Zwar erkannten der Präsident und das Parlament
Russlands die Grenzen der Ukraine zuerst im Belowesher
Abkommen von 1991 und in der Folgezeit etliche weitere
Male offiziell durch diverse Vertragsunterzeichnungen
und -ratifikationen an. Offenbar hatten – wie sich damals
bereits andeutete – jedoch einflussreiche Kreise des rus-
sischen Establishments die im Dezember 1991 erzielte
Übereinkunft zur Auflösung der UdSSR niemals in vollem
Umfang akzeptiert. Auch wenn dies nicht bedeutete, dass
sich die Ukraine der nuklearen Abrüstung nun ver-
weigerte, ging Kiew fortan vorsichtiger vor und stellte nun
Bedingungen. So forderte das ukrainische Außen-
ministerium von den Westmächten Unterstützung für den
Fall, dass Russland in Zukunft militärischen, politischen

8 Werchowna Rada der Ukrainischen Sowjetischen Sozialistischen
Republik, „Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine“,
16. Juli 1990, verfügbar in Ukrainisch auf http://zakon1.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55–12, und Werchowna Rada der Ukrai-
ne, „Erklärung über den nicht-nuklearen Status der Ukraine“,
24. Oktober 1991, verfügbar in Ukrainisch auf http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1697–12.
9 SieheauchdieseKurzchronikderArmsControlAssociation:https://
www.armscontrol.org/factsheets/Ukraine-Nuclear-Weapons.

10 Oberster Sowjet der Russischen Föderation. Entschließung,
„Über die rechtliche Bewertung des Beschlusses der Obersten Regie-
rungsbehörden der RSFSR [Russische Sozialistische Föderative Sow-
jetrepublik] über die Änderung des Status der Krim, gefasst im Jahr
1954“, 21. Mai 1992, abrufbar in Russisch unter: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&link_id=.link_number%20&nd=102016281
&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EA%EE%ED%F1 %
F2 %E8 %F2 %F3 %F6 %E8 %FF++.
11 Oberster Sowjet der Russischen Föderation, Entschließung, „Über
den Status der Stadt Sewastopol“, 9. Juli 1993, abrufbar in Russisch
unter: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102024769&
intelsearch=%D1 %E5 %E2 %E0 %F1 %F2 %EE%EF%EE%EB%FF
+5359+1993.
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und/oder ökonomischen Druck auf die Ukraine ausüben
sollte.

Als Reaktion auf diese Forderungen begannMitte 1992
eine Reihe schwieriger Verhandlungen zwischen den USA
und der Ukraine über künftige Sicherheitsgarantien für
Kiew. Ursprünglich strebte das ukrainische Außen-
ministerium ein multilaterales Abkommen zwischen der
Ukraine und den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Si-
cherheitsrats an und erarbeitete einen Vertragsentwurf
hierfür. Dieses Abkommen wäre rechtlich bindend ge-
wesen, hätte die Grenzen der Ukraine garantiert und
konkrete Sanktionen für den Fall ihrer Nichtachtung vor-
gesehen.12 Auch dieser Vertragsentwurf und die damalige
Politik Kiews lief allerdings nicht auf eine Sicherheits-
allianz der Ukraine mit dem Westen hinaus. Vielmehr
wollte die Ukraine neutral bleiben – ein Ansatz, der in
gewisser Hinsicht dem Verhalten z. B. Österreichs in den
1950er-Jahren ähnelte.

Jedoch waren weder die scheidende Bush Senior-
noch die neue Clinton-Administration bereit, dem jungen
ukrainischen Staat völkerrechtlich verbindlicheGarantien
zu geben. Vielmehr sahen Anfang der 1990er-Jahre weite
Teile des politischen und intellektuellen Establishments
der USA und Westens insgesamt in einem sich schritt-
weise reformierenden und zunehmend demokratischen
Russland den entscheidenden Grundpfeiler regionaler
Stabilität im postsowjetischen Raum. Sie wollten sich da-
her nicht in einem als antirussisch interpretierbarem
Vertrag festlegen. Verbindliche Verpflichtungen des
Westens gegenüber der Ukraine hätten womöglich feind-
selige Reaktionen in Moskau ausgelöst, welches die Uk-
raine und ihr Atomwaffenproblem als eine Art inner-
slawische Familienangelegenheit ansah. Auch mag eine
Rolle gespielt haben, dass ein vollwertiger multilateraler
Vertrag einen langwierigen Ratifizierungsprozess in den
Parlamenten aller Signatarstaaten des Abkommens hätte
durchlaufen müssen. Dies hätte wahrscheinlich zur Folge
gehabt, dass sich der Abschluss der atomaren Abrüstung
der Ukraine weiter verzögern würde.

Daher überzeugten die Vereinigten Staaten die Uk-
raine, dass das Maximum dessen, was Kiew vom Weißen
Haus erwarten könne, eine hochrangige Zusicherung
Washingtons zur Wahrung der ukrainischen politischen
Souveränität und territorialen Integrität ist. Außerdem
wollte man Russland dazu bewegen, eine ebensolche Zu-
sicherung abzugeben. Daneben versprach Washington
umfassende finanzielle und technische Hilfe für die Um-
setzung des kostspieligen nuklearen Abrüstungsproz-

esses sowie Ersatz für das in den ukrainischen Spreng-
köpfen enthaltene Spaltmaterial, sofern dieses für fried-
liche Ziele nutzbar gewesen wäre. Diese Zusagen wurden
in einer Trilateralen Erklärung, die am 14. Januar 1994 in
Moskau von den Präsidenten der Ukraine, der USA und
Russlands unterzeichnet wurde, förmlich bekräftigt.13

Obgleich Washington und Moskau in diesem Doku-
ment Kiew gemeinsame Sicherheitszusagenmachten, war
allen Beteiligten klar, dass die Ukraine russischen ter-
ritorialen Revisionismus fürchtete und daher nach US-
amerikanischem Schutz strebte. Es wurden zwar keinerlei
konkrete Sanktionen für den Fall eines Verstoßes gegen
die Verpflichtungen vereinbart, die die beiden nuklearen
Supermächte in der Trilateralen Erklärung eingegangen
waren. Dennoch bedeuteten die darin gemachten Zu-
sagen, dass Washington eine Verletzung der politischen
Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine als
eine Handlung betrachten würde, die den nationalen In-
teressen der USA schadet. Dies erzeugte in KiewVertrauen
darin, dass die Vereinigten Staaten ihre politischen Ver-
sprechungen ernst nehmen würden.

4 Die territoriale Integrität der
Ukraine und der
Atomwaffensperrvertrag

Auch nach Unterzeichnung der Trilateralen Erklärung
durch die USA, die Russische Föderation und die Ukraine
im Januar 1994 verstanden die Kiewer Unterhändler je-
doch, dass die Zusicherungen, die Washington und Mos-
kau in diesem Dokument gemacht hatten, weit hinter ei-
ner vollwertigen Sicherheitsgarantie für ihr Land zurück-
blieben. Aus diesem Grund verlangte und erhielt
schließlich die ukrainische Staatsführung eine weitere, in
gewisser Hinsicht redundante Sicherheitszusage in einem
zusätzlichen umfassenderen internationalen Dokument.
Diese zweite Erklärung wurde nun demonstrativ mit
Kiews Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) – also
mit einem der bedeutendsten multilateralen Überein-
kommen der Welt – verknüpft. Im Dezember 1994 ent-
stand durch das Budapester Memorandum eine klare
Verbindung zwischen der territorialen Integrität der Uk-
raine und dem internationalen Regime zur Nichtver-
breitung von Nuklearwaffen.

Dieser Zusammenhang fand symbolischen Ausdruck
in einer an und für sich unnötigen Abwendung von dem

12 Text des ukrainischen Vertragsentwurfs: http://digitalarchive.
wilsoncenter.org/document/119819. 13 Text in Krause/Magiera-Krause 1998, 137.
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früheren trilateralen Format bei den Verhandlungen und
Vereinbarungen über das Schicksal des ukrainischen
Atomwaffenarsenals: Großbritannien als der dritte offi-
zielle Depositar des Atomwaffensperrvertrags unter-
zeichnete, neben den USA und Russland, im Dezember
1994 ebenfalls die zuvor schon in der Trilateralen Er-
klärung vom Januar desselben Jahres gemachten Sicher-
heitszusagen an die Ukraine im Rahmen des Budapester
Memorandums. Darüber hinaus wurden die beiden übri-
gen der fünf im NVV anerkannten Kernwaffenstaaten,
China und Frankreich, durch getrennte offizielle Regie-
rungserklärungen zur Achtung der Souveränität und In-
tegrität der Ukraine in den Budapester Prozess ein-
bezogen. Schließlich erhielten Kasachstan und Weiß-
russland – als zwei weitere postsowjetische Staaten, die
sich ebenfalls bereit erklärten, auf ihre (wesentlich klei-
neren) Kernwaffenarsenale, die sie von der UdSSR geerbt
hatten, zu verzichten – ähnliche Sicherheitszusagen wie
die Ukraine.

Die Bestimmungen im Budapester Memorandum un-
terschieden sich freilich kaum von den Zusagen, die die
Vereinigten Staaten und Russland bereits in der Trilate-
ralen Erklärung vom Januar 1994 gemacht hatten. Zu-
sätzlich zur Zusicherung, die Grenzen der Ukraine zu
achten und, in Übereinstimmung mit der UN-Charta und
der OSZE-Schlussakte von Helsinki, auf die Anwendung
oder Drohung mit militärischer Gewalt zu verzichten,
enthielt das Memorandum die allgemeinen negativen und
positiven nuklearen Versicherungen, welche die Kern-
waffenstaaten des Atomwaffensperrvertrags üblicher-
weise den Nicht-Kernwaffenstaaten, die dem Abkommen
beitreten sind, erteilen. Entscheidend am Budapester
Memorandumwar jedoch, dass es den Sicherheitszusagen
der drei Großmächte an die Ukraine eine neue Qualität
verlieh: Sie wurden damit zu einem integralen Bestandteil
des Regimes zur Verhinderung der Proliferation von
Kernwaffen.

Die Denuklearisierung der Ukraine geschah in einem
kritischen Moment für die Zukunft des Nichtverbrei-
tungsregimes, das auf der Überprüfungs- und Ver-
längerungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags 1995
auf unbegrenzte Zeit ausgedehnt werden sollte.14 In der
Folge des Ersten Golfkriegs von 1991 wurde dieWelt durch
die Enthüllung des Atomprogramms im Irak erschüttert,
der den NVV zwar unterzeichnet hatte, dem es aber den-
noch gelungen war, Inspektoren der Internationalen
Atomenergie-Behörde (IAEA) in die Irre zu führen. Im Jahr
1993 drohte mit Nord-Korea ein nicht-kooperierendes
Mitglied des Atomwaffensperrvertrags mit dem Austritt

aus diesem. Libyen und Iran wurden zudem verdächtigt,
gegen den NVV verstoßende geheime Atomprogramme zu
betreiben. Schließlich waren Pakistan und Indien dabei,
sich Israel als Atommächte außerhalb des NVV-Regimes
hinzuzugesellen. Der Verzicht der Ukraine auf ihre Kern-
waffen stellte 1994 daher einen eindrucksvollen Ver-
trauensbeweis für die normativen Grundlagen und poli-
tische Potenz des Nichtverbreitungsregimes dar. Für na-
hezu 20 Jahre schien die ukrainische Entscheidung,
zusammen mit der Einstellung der Atomprogramme
Weißrusslands, Kasachstans und Südafrikas aller Welt zu
demonstrieren, dass eine nukleare „Rolle rückwärts“
möglich und für die betroffenen Staaten vorteilhaft ist.

Für die Ukraine bestand die Bedeutung des 1994er-
Memorandums somit weniger darin, Sicherheitszusagen
als solche erhalten zu haben. Das Budapester Dokument
wiederholte lediglich die Aussagen der Trilateralen Er-
klärung desselben Jahres und ist kein völkerrechtlich
bindendes Abkommen. Vielmehr bestand und besteht die
Signifikanz des Memorandums darin, dass es die Er-
füllung der in ihm festgehaltenen politischen Ver-
pflichtungen mit dem Verzicht der Ukraine auf Kern-
waffen sowie dem Beitritt zum NVV verknüpfte und sie so
zu einem Baustein des internationalen Nichtverbrei-
tungsregimes machte. Dieser Logik folgend, kündigte die
ukrainische Ratifikationsurkunde des NVV dann auch
bereits 1994 an, dass jede Bedrohung der territorialen In-
tegrität der Ukraine und Revision ihrer Grenzen durch ei-
nen atomar bewaffneten Staat als „außergewöhnliche
Ereignisse, die eine Gefährdung der höchsten Interessen“
der Ukraine darstellen, betrachtet würden.15Diese Klausel
wurde wortwörtlich aus Artikel 10 des NVV übernommen,
in dem die Möglichkeit eines legitimen Rücktritts vom
Vertrag geregelt ist. Damit bewahrte die Ukraine einen
rechtlichen Titel, sich gegebenenfalls Kernwaffen erneut
zu beschaffen.

5 Die Folgen der russischen
Aggression gegen die Ukraine

Moskaus Annektierung der Krim im März 2014 und die
anhaltende verdeckte russische Intervention im Donez-
becken sind „außergewöhnlichen Ereignisse, die eine
Gefährdung der höchsten Interessen“ der Ukraine dar-

14 Vgl. Galaka 2015, 46.

15 Werchowna Rada der Ukraine, „Gesetz über den Beitritt zum Ver-
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen“, 1. Juli 1968, abruf-
bar in Ukrainisch unter: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/248/
94-вр.
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stellen. Es war daher nicht verwunderlich, dass dies im
ukrainischen Parlament 2014 zu einem Antrag führte, in
dem der Austritt der Ukraine aus dem NVV gefordert
wurde.16 Es kann auch nicht überraschen, dass die öf-
fentliche Unterstützung für eine atomare Wieder-
bewaffnung der Ukraine im Jahr 2014 auf 43 Prozent ra-
pide anstieg, wobei die Zustimmung unter der jüngeren
Generation noch höher war.17

Jedoch erhielt der Parlamentsantrag auf atomare
Wiederbewaffnung keine Mehrheit. Obwohl den Ukrai-
nern immer deutlicher bewusst wird, dass die Art und
Weise ihrer nuklearen Abrüstung Mitte der 1990er-Jahre
ein gravierender Fehler war, ist zumindest bislang die
Wahrscheinlichkeit gering, dass Kiew neue Kernwaffen
baut oder erwirbt.18 Dies hängt damit zusammen, dass
eine hypothetisch mögliche nukleare Wiederbewaffnung
der Ukraine hohe wirtschaftliche und politische Kosten
für das Land bedeuten würde. Die Ukraine müsste bei ei-
ner eigenen Herstellung von Atomwaffen hohe Summen
investieren, die sie nicht hat. Sie müsste einen voll-
ständigen Kernbrennstoffkreislauf sowie aufwändige
Träger- und Steuerungssysteme entwickeln, die für eine
glaubwürdige nukleare Abschreckung erforderlichwären.

Darüber hinaus würden derartige Bestrebungen auf
erbitterten Widerstand nicht nur in Russland, sondern
auch in jenen westlichen Ländern stoßen, von denen die
Ukraine heute den Großteil ihrer wirtschaftlichen und
politischen Unterstützung erhält. Sollte diese Hilfe ver-
siegen, wäre die Regierung der Ukraine in ernsten
Schwierigkeiten. Mutatis mutandis würden vor diesem
Hintergrund allerdings auch die Gründe für die Ukraine
nicht wiederaufzurüsten schwinden und der Wunsch
nach einem nuklearen Abschreckungsmittel (und sei es
mittels einer „schmutzigen Bombe“) steigen, sollten die
Ukrainer die derzeitige westliche Unterstützung für ihre
politische Souveränität und territoriale Integrität als un-
zureichend erachten. Dies gälte insbesondere für den Fall
weiterer militärischer Offensiven Moskaus – z. B. eine et-
waige gewaltsame Herstellung eines russischen Land-
korridors zwischen demDonezbecken und der Krim – und
einer inadäquaten Reaktion des Westens auf derartige
Angriffe.

Der für die Weltgemeinschaft und Zukunft der
Menschheit besorgniserregendste langfristige Aspekt der

russischen Gebietsgewinne in der Ukraine hat jedoch we-
niger mit dem Konflikt zwischen Moskau und Kiew selbst
oder einer möglichen ukrainischen nuklearen Wieder-
bewaffnung zu tun. Vielmehr untergräbt der offenkundige
und dreiste Verstoß des Kremls gegen das Budapester
Memorandum die normativen, politischen und psycho-
logischen Grundlagen des gesamten internationalen Re-
gimes zur Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen.19 Mit
jedem Monat, den die russische Besetzung der Krim und
verdeckte Intervention in der Ostukraine andauert, wird
das Vertrauensfundament des weltweiten NVV-Deals tie-
fer untergraben.

Die schleichende Delegitimierung des derzeitigen
Mechanismus zur Verhinderung nuklearer Proliferation
ereignet sich überdies in einer Zeit, in der dieses Regime
ohnehin Druck ausgesetzt ist. Die steigende Unzu-
friedenheit mit dem derzeitigen Atomwaffensperrregime
hat mit dem offen diskriminierenden Charakter des NVV
zu tun: Nach dem Vertrag sind nur fünf Staaten, die auch
die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind,
völkerrechtlich legitimiert Kernwaffen zu besitzen. Allen
anderen Unterzeichnerstaaten des NVV wird dagegen der
vollständige Verzicht auf Kernwaffen sowie auf das Recht
auch nur der Vorbereitung ihrer Entwicklung auferlegt.
Der kritische Punkt der weltweiten Übereinkunft im NVV
zwischen den Kernwaffenbesitzern USA, Großbritannien,
Russland, Frankreich und China einerseits und den Nicht-
Kernwaffenstaaten andererseits ist daher die Aner-
kennung der besonderen Verantwortung Ersterer. Die
außergewöhnlichen Privilegien der Kernwaffenstaaten
innerhalb des NVV legen ihnen die Pflicht auf, diese nicht
zum eigenen Vorteil und insbesondere nicht gegen Nicht-
Kernwaffenstaaten zu missbrauchen. Ansonsten schwin-
det die Logik des gesamten Regimes der nuklearen
Nichtweiterverbreitung und insbesondere die Legitimität
der darin enthaltenen Ausnahmeregelungen für die P5.20

Auch liegt der NVV-Übereinkunft die Annahme zu-
grunde, dass die Atomwaffenbesitzer ihre Bestände an
Sprengköpfen aus eigenem Antrieb schrittweise abbauen.
In diesem Zusammenhang wurden die fünf offiziellen
NVV-Nuklearwaffenstaaten bereits vor 2014 von einer
wachsenden Zahl von Nicht-Kernwaffenstaaten wegen
unzureichender Bemühungen kritisiert, den ihnen aus
dem Abkommen erwachsenden Verpflichtungen zur
nuklearen Abrüstung nachzukommen. Aus dieser Frust-
ration ist in den vergangenen Jahren eine Bewegung her-
vorgegangen, die sich dafür einsetzt, den Besitz von
Atomwaffen grundsätzlich völkerrechtlich zu ächten so-

16 TASS: Ukraine initiative to withdraw fromNon-Proliferation Trea-
ty puts document under threat, 25. März 2014, abrufbar unter: http://
tass.com/world/725219.
17 Fast die Hälfte der Ukrainer will die Wiederherstellung des Status
einer Kernwaffenmacht, Tyzhden.ua, 2. Juni 2014, abrufbar in Ukrai-
nisch unter: http://tyzhden.ua/News/113565.
18 Budjeryn 2016.

19 Vgl. auch Umland 2016.
20 Vgl. Kohler 1972.
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wie zu verbieten – und so den Kernwaffenbesitz über-
haupt zu delegitimieren.

Dass Russland, ein anerkannter Nuklearwaffen- und
Depositarstaat des NVV, jetzt militärische Gewalt gegen
die Ukraine, einem Nicht-Kernwaffen- und NVV-Unter-
zeichnerstaat, einsetzt, während es gleichzeitig west-
lichen Staaten mit der Atomkeule droht, verheißt wenig
Gutes für die künftige Effektivität des weltweiten Nicht-
weiterverbreitungsregimes. Die Entscheidung der Ukrai-
ne, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, hatte nicht
nur zur Folge, dass Kiew auf die Absicht und das Recht
verzichtete, Kernwaffen zu entwickeln. Es bedeutete auch
die Überstellung des drittgrößten Arsenals an Nuklear-
sprengköpfen der Welt vom ukrainischen Hoheitsgebiet
ausgerechnet nach Russland.

Schließlich ahnte die Ukraine bereits Anfang der
1990er-Jahre die irredentistische Bedrohung aus Russland
und trat daher dem Atomwaffensperrvertrag nicht bedin-
gungslos bei. Sie tat dies nur, nachdem ihr nicht nur von
Russland die Achtung ihrer Souveränität, sondern auch
von den übrigen vier offiziellen NVV-Kernwaffenstaaten
schriftlich zugesichert worden war, dass diese es nicht
tatenlos hinnehmen würden, wenn Moskau seinen Ver-
pflichtungen gegenüber der Ukraine nicht nachkommt.
Sollten die Vereinigten Staaten nun diese Zusagen ab-
schwächen, indem sie ihre kritische Haltung gegenüber
Moskau revidieren, die Sanktionen gegen Russland lo-
ckern oder sonstige Konzessionen gegenüber Russland
machen, wäre dies vor dem Hintergrund der Trilateralen
Erklärung und insbesondere des Budapester Memo-
randums von 1994 fatal. Solches Verhalten würde einen –
nach der demonstrativen russischen Aggression seit 2014
– zweiten expliziten Verstoß einer Großmacht gegen den
Geist und Sinn des Nichtverbreitungsregimes bedeuten.

6 Warum die Vereinigten Staaten
den NVV stützen müssen

Freilich werden auch das Ausmaß und die Ange-
messenheit der bisherigen westlichen Reaktionen auf die
Aggression Russlands gegen die Ukraine kontrovers be-
urteilt. Man kann jedoch argumentieren, dass die bishe-
rigen Maßnahmen der USA weitgehend dem entsprachen,
was man von einem Depositarstaat des NVV erwarten
darf, und imWesentlichen den politischen Zusicherungen
folgten, die Washington im Jahr 1994 gegenüber Kiew
gemacht hatte. Die Obama-Administration berief Konsul-
tationen ein, wie es das Budapester Memorandum vor-
sieht. Im Unterschied zum Kernwaffenstaat China, der

sich der Abstimmung in der UN-Generalversammlung im
März 2014, in der die russische Annektierung der Krim
verurteilt wurde, ostentativ enthielt, haben die Vereinig-
ten Staaten konsequent, unmissverständlich und wieder-
holt Putins Invasion in die Ukraine verurteilt. Washington
verhängte Sanktionen gegen Russland und stellt der Uk-
raine wirtschaftliche, technische, Ausbildungs- und Mili-
tärhilfe zur Verfügung – wenn auch in weit be-
scheidenerem Umfang, als sich das Kiew wünscht, und
bislang nur mit nichtletalen Waffen.

Es wäre ein schwerwiegender geopolitischer Fehler,
wenn die Trump-Administration den bisherigen US-Kurs
einer fragwürdigen Détente mit Putin zuliebe opfern
würde. Der neue Präsident und seine Berater sollten
nicht nur die beunruhigenden Konsequenzen einer Be-
schwichtigungspolitik gegenüber Moskau für das Nicht-
verbreitungsregime erkennen. Eine Abschwächung der
gegenwärtig ohnehin nur halbherzigen Unterstützung
des Westens für die Ukraine könnte den Kreml dazu er-
mutigen, noch mehr Druck auf Kiew auszuüben. Neue
Konzessionen gegenüber Russland würden frühere
westliche Erfahrungen mit russischem Irredentismus in
Moldau oder Georgien ignorieren. Sie könnten signali-
sieren, dass die Vereinigten Staaten Moskau einen Frei-
brief geben, auch in anderen Gebieten der ehemaligen
Sowjetunion seine Interessen mit allen Mitteln, die ihm
geeignet erscheinen, einschließlich militärischer Gewalt,
durchzusetzen.

Tatsächlich verfolgt Russland seit vielen Jahren eine
Politik der Revision von Grenzen im ehemaligen sowjeti-
schen Herrschaftsbereich. Dazu gehört die Einrichtung
von russischen Protektoraten im moldauischen Trans-
nistrien und in den georgischen Regionen Südossetien
und Abchasien sowie die Annexion der Krim und ver-
deckte Invasion in das Donezbecken. Weder die 1994 be-
gonnene Strategische Partnerschaft der EU mit Russland
oder Modernisierungspartnerschaft von 23 EU-Staatenmit
Russland nach 2008, noch der 2002 gegründete NATO-
Russland-Rat und eine Palette weiterer institutioneller
Rahmenstrukturen sowie Kooperationsvereinbarungen
konnten die russische Unterwanderung des europäischen
Sicherheitssystems verhindern. In diesem Zusammen-
hang wird auch deutlich, wie wenig hilfreich der Hinweis
auf die angebliche Missachtung russischer Sicherheits-
befindlichkeiten durch die NATO-Erweiterung als Er-
klärung des russischen Revisionismus ist. Die Republik
Moldau hatte sich 1994 in Artikel XI seiner neuen Ver-
fassung zu einem dauerhaft bündnisfreien Land erklärt;
seither hat sich Chişinău konsequent an diese Be-
stimmung gehalten. Die frühe Entscheidung zur Neutra-
lität und entsprechende moldauische Außenpolitik hat
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dem Land allerdings weder dabei geholfen, die Moskauer
Unterstützung für transnistrischen Separatismus zu ver-
ringern, noch die illegale russische Truppenpräsenz auf
moldauischem Staatsgebiet zu beenden.

Während solche und ähnliche Aspekte der post-
sowjetischen internationalen Beziehungen imWesten nur
wenig bekannt sind, ist man sich ihrer in der Ukraine und
in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken nur allzu sehr
bewusst. Das verbreitete Misstrauen gegenüber dem
Kreml unter den nichtrussischen Eliten des ehemaligen
Zaren- und Sowjetreichs ist das Ergebnis von jahrzehnte-,
wenn nicht jahrhundertelangen ambivalenten Erfah-
rungen mit den oft imperialistisch eingestellten Herr-
schern Moskaus. Die häufigen Vorschläge westlicher Po-
litiker und Diplomaten, den Konflikt zwischen dem Wes-
ten und Russland dadurch zu lösen, dass man die Ukraine
dauerhaft zu einem neutralen Staat macht (manchmal als
„Finnlandisierung“ bezeichnet), werden daher von vielen
Sicherheitsexperten in der ehemaligen UdSSR als wenig
tauglich für eine nachhaltige Lösung des russisch-ukrai-
nischen Konfliktes erachtet. In Kiew werden diese Vor-
schläge als Resultat anhaltender Naivität des Westens im
Umgang mit Russland gedeutet. Es erscheint vor diesem
Hintergrund unwahrscheinlich, dass die Ukraine sich mit
einem dauerhaften Gebietsverlust und einem blockfreien
Status einverstanden erklären würde, nur weil dies vom
Westen womöglich demnächst verlangt werden könnte.

Ein amerikanischer und/oder europäischer Be-
schwichtigungskurs gegenüber russischem Revisionis-
mus, Irredentismus und Neoimperialismus hätte daher
Nebeneffekte, die die Wahrscheinlichkeit neuer Eskala-
tion im postsowjetischen Raum eher erhöhen als ver-
ringern würde. Die mögliche Anerkennung der Annexion
der Krim durch die USA würde zu einer allgemeinen Ent-
wertung des Völkerrechts und insbesondere zu seiner
Relativierung im postsowjetischen Raum führen. Russ-
land hatte die Grenzen der Ukraine nicht nur im Buda-
pester Memorandum von 1994 und im Belowescher Ab-
kommen zur Auflösung der UdSSR von 1991, sondern
auch im Ukrainisch-Russischen Freundschaftsvertrag von
1997, im Russisch-Ukrainischen Grenzvertrag von 2003
sowie in weiteren, von Russland unterzeichneten bi- und
multilateralen Verträgen anerkannt. Eine auch nur im-
plizite Akzeptanz der jüngsten territorialen Expansion
Russlands durch die Vereinigten Staaten würde einen
gefährlichen Präzedenzfall schaffen und ein beunruhi-
gendes Signal an Politiker sowohl in Moskau als auch in
an Russland grenzende Staaten senden, in denen na-
tionales und internationales Recht ohnehin nur bedingt
respektiert und befolgt werden.

Sollten die USA unter Trump ihre Sicherheitszusagen
gegenüber der Ukraine aufweichen, wäre dies auch eine
verhängnisvolle Botschaft an alle künftigen potenziellen
Kernwaffenbesitzer- und -verbreiterstaaten – ganz gleich,
ob es sich dabei um Freunde oder Feinde Amerikas
handelt. Die USA würden der internationalen Staaten-
gemeinschaft signalisieren, dass Versprechen von Groß-
mächten, wie die im Budapester Memorandum formu-
lierten, wenig wert sind. Die Lektion für alle gegen-
wärtigen und zukünftigen Staatsoberhäupter würde
lauten: „Wenn du die Bombe hast, behalte sie. Wenn du
weder eine Bombe hast noch unter dem Schutz eines
Bündnisses mit Atomschirm stehst, jedoch einen mächti-
gen, potenziell unfreundlichen Nachbarn hast, brauchst
du die Bombe. Sei nicht so naiv wie die Ukrainer 1994 und
verlass dich nicht auf Schriftstücke wie den NVV.Wenn es
hart auf hart kommt, werden die Garantiemächte derarti-
ger Abkommen – selbst die mächtigsten wie die USA –
ihre Zusagen vergessen.“

Die Regierung Trump könnte Amerika daher heute
(wieder) „zu alter Größe verhelfen“, indem sie ihre inter-
nationalen Verpflichtungen einhält und sich in dem fort-
dauernden Kampf gegen die Weiterverbreitung von
Kernwaffen auf die richtige Seite der Geschichte stellt. Wie
wichtig dafür auch die Einhaltung des internationalen
Nichtverbreitungsregimes ist, hatte der Geschäftsmann
Donald J. Trump schon vor 18 Jahren erkannt, als er in
einem Interview sagte: „Wir können über Wirtschaft
sprechen, wir können über soziale Sicherheit sprechen –
das größte Problem der Welt aber ist die Weiterver-
breitung von Kernwaffen“.21 Man kann nur hoffen, dass
Präsident Trump sich an diese Maxime erinnern und hal-
ten wird.
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